
Bekanntgabe Nr. 06/25

des Wasserzweckverbandes Freiberg
zur Durchführung einer Verbandsversammlung

Gemäß § 18 Abs. 1 der Verbandssatzung des Wasserzweckverbandes Freiberg wird
hiermit bekannt gegeben:

Am Montag, dem 24. November 2025, 13:00 Uhr, findet im DBI Wissenschafts-,
Industrie- und Gewerbepark Deutsches Brennstoffinstitut Freiberg, Hörsaal,
Halsbrücker Straße 34, 09599 Freiberg, die 104. Sitzung der Verbandsversammlung
des Wasserzweckverbandes Freiberg statt.

Als Tagesordnung ist vorgesehen:

Öffentlicher Teil

1. Begrüßung

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

3. Beschluss zur Protokollkontrolle der 103. Sitzung der
Verbandsversamnnlung des WZF

4. Beschluss zu Einwendungen der Einwohner und
Abgabepflichtigen gegen den Entwurf der Haus-
haltssatzung des WZF für das Jahr 2026

5. Beschluss der Haushaltssatzung des WZF für
das Jahr 2026 einschließlich des Wirtschafts-
planes für die Bereiche Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung

6. Beschluss zur „Preiskalkulation Öffentliche
Trinkwasserversorgung des WZF für den
Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2026"

7. Beschluss zur Neufassung des Tarifblattes
Wasser des WZF

8. Beschluss zur "Gebührenkalkulation Öffentliche
Abwasserbeseitigung des WZF für den
Zeitraum 01.01,2026 bis 31.12.2026"

9. Beschluss zu der 1. Satzung zur Änderung der „Satzung
des WZF über die öffentliche Abwasserbeseitigung
und den Anschluss an die öffentlichen Abwasser-
anlagen (Abwassersatzung) vom 25.11.2024"
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Beschluss 11/25/06

Beschluss 11/25/07

Beschluss 11/25/08

Beschluss 11/25/09

Beschluss 11/25/10

Beschluss 11/25/11



10. Beschluss zu der 1. Satzung zur Änderung
der „Satzung des WZF über die Erhebung
von Verwaltungskosten für Amtshandlungen und
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungen in
weisungsfreien Angelegenheiten, Bereich Abwasser
(Verwaltungskostensatzung - Abwasser) vom 25.11.2024" Beschluss 11/25/12

11.Sonstiges

Freiberg, den 24.10.2025

Wasserzweckverband Freiberg

,7
/

D. Martin Antonow
Verbandsvorsitzender

Nichtöffentlicher Teil
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